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149. Erg. 

F 1 

Bundes-Tierärzteordnung 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 
(BGBl. I S. 1193) 

 
 
zuletzt geändert durch: Gesetz vom  23. August 2011  (BGBl. I S. 1750) 
 
 

§ 1 
 

(1) Der Tierarzt ist berufen, Leiden und Krankheiten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, 
zur Erhaltung und Entwicklung eines leistungsfähigen Tierbestandes beizutragen, den Menschen vor 
Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten sowie durch Lebensmittel und Erzeugnisse tieri-
scher Herkunft zu schützen und auf eine Steigerung der Güte von Lebensmitteln tierischer Herkunft 
hinzuwirken. 
 
(2) Der tierärztliche Beruf ist kein Gewerbe; er ist seiner Natur nach ein freier Beruf. 
 
 § 2 
 
(1) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes den tierärztlichen Beruf ausüben will, bedarf der Appro-
bation als Tierarzt. 
 
(2) Die vorübergehende Ausübung des tierärztlichen Berufs im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist 
auch aufgrund einer Erlaubnis zulässig. 
 
(3) Tierärzte, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates 
sind, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische 
Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, dürfen den tierärztlichen 
Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Approbation als Tierarzt oder ohne Erlaubnis zur vor-
übergehenden und gelegentlichen Ausübung des tierärztlichen Berufes ausüben, sofern sie vorüberge-
hend als Erbringer von Dienstleistungen im Sinne der Vorschriften des Vertrages über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig werden. Sie unterliegen jedoch 
der Meldepflicht nach diesem Gesetz. 
 
(4) Für die Ausübung des tierärztlichen Berufes in Grenzgebieten durch im Inland nicht niederge-
lassene Tierärzte gelten die hierfür abgeschlossenen zwischenstaatlichen Verträge. 
 
 § 3 
 
Die Berufsbezeichnung “Tierarzt” oder “Tierärztin” darf nur führen, wer als Tierarzt approbiert oder 
nach § 2 Abs. 2, 3 und 4 zur vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen Berufes befugt ist. 
  
 § 4 
 
(1)  Die Approbation als Tierarzt ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller 
 
1.  Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, Staatsangehöriger eines der übrigen 
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Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die 
Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen ent-
sprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, oder heimatloser Ausländer im Sinne des Ge-
setzes über die Rechtstellung heimatloser Ausländer ist, 

2.  sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unwürdigkeit oder Unzuver-
lässigkeit zur Ausübung des tierärztlichen Berufs ergibt, 

3.  nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist, 
4.  nach einer Gesamtausbildungszeit von mindestens fünf Jahren, von denen sechs Monate auf die 

praktische Ausbildung entfallen müssen, die Tierärztliche Prüfung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes bestanden hat und 

5.  über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügt. 

 
(1a) Eine in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Vertragsstaat, dem 
Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertrag-
lich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, abgeschlossene tierärztliche Ausbildung 
gilt als Ausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 4, wenn sie nachgewiesen wird durch Vorlage 
 
1. eines in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten Ausbildungsnachweises des jeweiligen Mit-

gliedstaats, der sich auf eine nach dem in der Anlage aufgeführten jeweiligen Stichtag begonne-
ne Ausbildung bezieht oder 

2.  eines Ausbildungsnachweises, der sich auf eine vor dem in der Anlage zu diesem Gesetz aufge-
führten jeweiligen Stichtag begonnene Ausbildung bezieht und dem eine Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde des jeweiligen Staates darüber beigefügt wird, dass die Ausbildung den An-
forderungen des Artikels 38 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L 
255 S. 22) in der jeweils geltenden Fassung entspricht. 

 
Gleichwertig den in Satz 1 Nr. 1 genannten Ausbildungsnachweisen sind von einem der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder einem Vertragsstaat, dem Deutschland und die Europäische Ge-
meinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsan-
spruch eingeräumt haben, ausgestellte Ausbildungsnachweise des Tierarztes, die den in der Anlage zu 
Satz 1 für den jeweiligen Staat aufgeführten Bezeichnungen nicht entsprechen, aber mit einer Be-
scheinigung der zuständigen Behörde oder Stelle dieses Staates darüber vorgelegt werden, dass sie 
eine Ausbildung abschließen, die den Mindestanforderungen des Artikels 38 der Richtlinie 
2005/36/EG entspricht, und dass sie den für diesen Staat in der Anlage zu Satz 1 Nr. 1 aufgeführten 
Nachweisen gleichstehen. Ausbildungsnachweise, die der Antragsteller außerhalb der Europäischen 
Union erworben hat, sind, sofern sie bereits in einem Mitgliedstaat nach Artikel 2 Abs. 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG anerkannt worden sind und eine Bescheinigung der zuständigen Behörde dieses Mit-
gliedstaats beigefügt ist, dass sein Inhaber den tierärztlichen Beruf mindestens drei Jahre lang unun-
terbrochen in diesem Mitgliedstaat ausgeübt hat, den in Satz 1 Nr. 1 genannten Ausbildungsnachwei-
sen gleichwertig, es sei denn, die Ausbildung weist wesentliche Unterschiede im Sinne des Absatzes 
1b auf, die nicht ganz oder teilweise durch Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen werden, die im 
Rahmen einer tierärztlichen Berufspraxis erworben worden sind. Werden wesentliche Unterschiede 
nach Satz 3 festgestellt, die nicht ganz oder teilweise durch Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen 
werden, die im Rahmen einer tierärztlichen Berufspraxis erworben worden sind, müssen die für die 
Ausübung des tierärztlichen Berufs erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden. 
Dieser Nachweis ist durch eine Eignungsprüfung zu erbringen, die sich auf die festgestellten wesentli-
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chen Unterschiede bezieht. Über die Feststellung der wesentlichen Unterschiede ist Antragstellern 
spätestens vier Monate nach Eingang der für die Beurteilung der wesentlichen Unterschiede erforder-
lichen Unterlagen ein rechtsmittelfähiger Bescheid zu erteilen. Das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates die Anlage zu diesem Gesetz späteren Änderungen von Anhang V Nummer 5.4.2 der 
Richtlinie 2005/36/EG anzupassen. 
 
(1b) Wesentliche Unterschiede im Sinne des Absatzes 1a Satz 3 liegen vor, wenn 
 
1.  die von den Antragstellern nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der in der 

Verordnung zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten geregelten Ausbildungsdauer liegt, 
2.  die Ausbildung der Antragsteller sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von der tierärztlichen 

Ausbildung im Geltungsbereich dieses Gesetzes unterscheiden, oder 
3.  der Beruf des Tierarztes im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine oder mehrere tierärztliche Tätig-

keiten umfasst, die im jeweiligen Herkunftsstaat der Antragsteller nicht Bestandteil des tierärztli-
chen Berufs sind, und dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung besteht, die im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gefordert wird und sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von 
denen unterscheiden, die durch die Ausbildungsnachweise der Antragsteller nachgewiesen werden. 

 
Fächer unterscheiden sich wesentlich, wenn deren Kenntnis eine maßgebliche Voraussetzung für die 
Ausübung des tierärztlichen Berufs ist und die Ausbildung der Antragsteller gegenüber der tierärztli-
chen Ausbildung im Geltungsbereich dieses Gesetzes bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer 
oder Inhalt aufweist. 
 
(1c) Die zuständigen Behörden des Landes, in dem der tierärztliche Beruf ausgeübt wird oder zuletzt 
ausgeübt worden ist, unterrichten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats und soweit 
bekannt des Aufnahmemitgliedstaats über das Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen, über die Rück-
nahme, den Widerruf und die Anordnung des Ruhens der Approbation oder Erlaubnis, über die Unter-
sagung der Ausübung der Tätigkeit und über Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder Maßnahmen 
rechtfertigen würden; dabei sind die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. 
Erhalten die zuständigen Behörden Auskünfte der zuständigen Behörden von Aufnahmemitgliedstaa-
ten, die sich auf die Ausübung des tierärztlichen Berufs auswirken könnten, so prüfen sie die Richtig-
keit der Sachverhalte, befinden über Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen und unterrich-
ten den Aufnahmemitgliedstaat über die Konsequenzen, die sie aus den übermittelten Auskünften 
ziehen. Die Länder benennen die Behörden und Stellen, die für die Ausstellung oder Entgegennahme 
der in der Richtlinie 2005/36/EG genannten Ausbildungsnachweise und sonstigen Unterlagen oder 
Informationen zuständig sind, sowie die Behörden und Stellen, die die Anträge annehmen und die 
Entscheidungen treffen können, die im Zusammenhang mit dieser Richtlinie stehen. Sie sorgen dafür, 
dass das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutzunverzüglich un-
terrichtet wird. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutzüber-
mittelt die Informationen unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommissi-
on. Die Länder können zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 bis 3 gemeinsame Stellen 
bestimmen. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutzübermittelt 
nach entsprechender Mitteilung der Länder statistische Aufstellungen über die getroffenen Entschei-
dungen, die die Europäische Kommission für den nach Artikel 60 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG 
erforderlichen Bericht benötigt. 
 
(2) Ist die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 4 nicht erfüllt, so kann die Approbation als Tierarzt er-
teilt werden, wenn der Antragsteller eine abgeschlossene Ausbildung für die Ausübung des tierärztli-
chen Berufs erworben hat und die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist. Ein gleich-
wertiger Kenntnisstand ist nachzuweisen, wenn 
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1.  die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nicht gegeben ist, 
2.  eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nur mit unangemessenem zeitlichen 

oder sachlichen Aufwand möglich ist, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus Grün-
den, die nicht in der Person des Antragstellers liegen, von diesem nicht vorgelegt werden können 
oder 

3.  der Tierarzt die Anforderungen der tatsächlichen und rechtmäßigen Berufspraxis nach Artikel 23 
der Richtlinie 2005/36/EG nicht erfüllt. 

 
Der Nachweis wird durch das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der Tierärztli-
chen Prüfung erstreckt.  
 
(2a) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 4 bei Antragstellern, die Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates sind, dem Deutschland und die Europäische 
Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, nicht erfüllt, ist diesen abweichend von Absatz 2 die Approbation zu er-
teilen, wenn die von diesen Antragstellern nachgewiesene Ausbildung keine wesentlichen Unterschie-
de im Sinne des Absatzes 1b aufweist oder bestehende wesentliche Unterschiede, die nicht ganz oder 
teilweise durch Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen werden, die im Rahmen einer tierärztlichen 
Berufspraxis erworben worden sind, durch eine erfolgreich abgelegte Eignungsprüfung nach Absatz 
1a Satz 5 und 6 ausgeglichen werden. 
 
(3) Ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 1 nicht erfüllt, so kann die Approbation als Tierarzt in 
besonderen Einzelfällen oder aus Gründen des öffentlichen Interesses erteilt werden. Absatz 2 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Soll die Erteilung der Approbation wegen Fehlens einer der in Absatz 1 Nr. 2 und 3 genannten 
Voraussetzungen abgelehnt werden, so ist der Antragsteller oder sein gesetzlicher Vertreter vorher zu 
hören. 
 
(5) Ist gegen den Antragsteller wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich seine Unwürdigkeit 
oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des tierärztlichen Berufes ergeben könnte, ein Strafverfahren 
eingeleitet, so kann die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Approbation bis zur Beendi-
gung des Strafverfahrens ausgesetzt werden. 
 
(6) Wenn ein Antragsteller, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines 
Vertragsstaates ist, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die 
Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, die Approba-
tion beantragt, sind folgende Unterlagen und Bescheinigungen vorzulegen: 
 
1.  ein Staatsangehörigkeitsnachweis, 
2. eine amtlich beglaubigte Kopie der Befähigungsnachweise oder des Ausbildungsnachweises, der 

zur Aufnahme des entsprechendes Berufes berechtigt sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung 
über die von der betreffenden Person erworbene Berufserfahrung, 

3.  die Unterlagen, die von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats ausgestellt wurden 
und belegen, dass die Erfordernisse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllt werden oder, wenn im Her-
kunftsmitgliedstaat die vorgenannten Unterlagen nicht ausgestellt werden, eine eidesstattliche Er-
klärung oder – in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche Erklärung gibt – eine feierliche Er-
klärung, die die betreffende Person vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder 
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gegebenenfalls vor einem Notar oder einer entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation des 
Herkunftsmitgliedstaats, der eine diese eidesstattliche oder feierliche Erklärung bestätigende Be-
scheinigung ausstellt, abgegeben hat, 

4.  den Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, wobei ein entsprechender Nachweis der im Herkunfts-
mitgliedstaat gefordert wird, anerkannt wird oder, wenn im Herkunftsmitgliedstaat kein derartiger 
Nachweis verlangt wird, eine von einer zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ausge-
stellte Bescheinigung, 

5.  eine Bescheinigung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats, aus der hervorgeht, 
dass die Nachweise über die geforderten Ausbildungsvoraussetzungen den in der Richtlinie ver-
langten Nachweisen entsprechen, 

6. in den Fällen des Absatzes 1a Satz 3 und des Absatzes 2a zusätzliche Nachweise, um feststellen zu 
können, ob die Ausbildung wesentliche Unterschiede gegenüber der Ausbildung aufweist, die in 
diesem Gesetz und in der Rechtsverordnung zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten ge-
regelt ist, 

7.  für den Fall, dass sich Ausbildungsnachweise nach Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 
2005/36/EG, die von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem 
Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union ver-
traglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, ausgestellt wurden, auf eine Aus-
bildung beziehen, die ganz oder teilweise in einer rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines anderen der 
oben genannten Staaten niedergelassenen Einrichtung absolviert wurde, Unterlagen darüber, 

 a)  ob der Ausbildungsgang in der betreffenden Einrichtung von der Ausbildungseinrichtung des 
Ausstellungsmitgliedstaats offiziell bescheinigt worden ist, 

 b)  ob der ausgestellte Ausbildungsnachweis dem entspricht, der verliehen worden wäre, wenn der 
Ausbildungsgang vollständig im Ausstellungsmitgliedstaat absolviert worden wäre und 

 c)  ob mit dem Ausbildungsnachweis im Hoheitsgebiet des Ausstellungsmitgliedstaats dieselben 
beruflichen Rechte verliehen werden. 

 
Die Nachweise nach Satz 1 Nr. 3 und 4 dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Ha-
ben die zuständigen Behörden berechtigte Zweifel an der Authentizität der in dem jeweiligen Her-
kunftsmitgliedstaat ausgestellten Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise, können sie von den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats eine Bestätigung der Authentizität dieser Beschei-
nigungen und Nachweise sowie eine Bestätigung darüber verlangen, dass der Antragsteller die Min-
destanforderungen der Ausbildung erfüllt, die in Artikel 38 der Richtlinie 2005/36/EG verlangt wer-
den.  
 
 § 5 
 
(1) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz regelt mit Zustim-
mung des Bundesrates in einer Verordnung zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten unter 
Berücksichtigung von Artikel 38 der Richtlinie 2005/36/EG die Mindestanforderungen an die Ausbil-
dung sowie das Nähere über die Prüfungen und die Approbation. In der Rechtsverordnung sind das 
Verfahren bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 bei Antragstellern, die 
Staatsangehörige eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem 
Deutschland und die Europäische Gemeinschaften oder Deutschland und die Europäische Union ver-
traglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, und die Frist für die Erteilung der 
Approbation als Tierarzt an solche Personen zu regeln, insbesondere die Vorlage der vom Antragstel-
ler vorliegenden Nachweise und die Ermittlung durch die zuständigen Behörden entsprechend Artikel 
8, 50, 51 und 56 der Richtlinie 2005/36/EG. Für die Meldungen zu den Prüfungen sind Fristen festzu-
legen. 
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(2) Abweichungen von den in Absatz 1 sowie der auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnung 
enthaltenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens durch Landesrecht sind ausgeschlossen. 
 
 § 6 
 
(1) Die Approbation ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung die Tierärztliche Prüfung nicht 
bestanden oder die Ausbildung nach § 4 Abs. 1a Satz 1, Abs. 2 , 2a oder 3, die Ausbildung im Fall des 
§ 15 Abs. 4 oder die nach § 15a nachzuweisende Ausbildung nicht abgeschlossen war. 
 
(2) Die Approbation ist zu widerrufen, wenn nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 
Nr. 2 weggefallen ist. 
 
 § 7 
 
(1) Die Approbation kann zurückgenommen werden, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraussetzun-
gen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder die Voraussetzung für die Bescheinigung nach § 15a nicht vorge-
legen hat. Eine nach § 4 Abs. 2, 2a oder 3 erteilte Approbation kann zurückgenommen werden, wenn 
die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nicht gegeben war. 
 
(2) Die Approbation kann widerrufen werden, wenn nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 4 
Abs. 1 Nr. 3 weggefallen ist.  
  

§ 8 
 
(1) Das Ruhen der Approbation kann angeordnet werden, wenn 
 
1. gegen den Tierarzt wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich seine Unwürdigkeit oder 

Unzuverlässigkeit zur Ausübung des tierärztlichen Berufes ergeben könnte, ein Strafverfahren 
eingeleitet ist oder 

2. eine der Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 nicht mehr gegeben ist, 
3. Zweifel bestehen, ob die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 noch erfüllt sind und der Tierarzt 

sich weigert, sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten amts- oder fachärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen oder 

4.  bekannt wird, dass der Tierarzt nicht über die Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, die für 
die Ausübung des tierärztlichen Berufs in Deutschland erforderlich sind. 

 
 
(2) Die Anordnung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
 
(3) Der Tierarzt, dessen Approbation ruht, darf den tierärztlichen Beruf nicht ausüben. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann zulassen, daß die Praxis eines Tierarztes, dessen Approbation ruht, 
für einen von ihr zu bestimmenden Zeitraum durch einen anderen Tierarzt weitergeführt werden kann. 
 
 § 9 

- aufgehoben - 
 
 § 9a 
 
(1) Bei einer Person, deren Approbation oder Bestallung wegen Fehlens oder späteren Wegfalls einer 
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der Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 zurückgenommenen oder widerrufen worden ist oder 
die gemäß § 10 auf die Approbation verzichtet hat und die einen Antrag auf Wiedererteilung der Ap-
probation verzichtet hat, kann die Entscheidung über diesen Antrag zurückgestellt und zunächst eine 
Erlaubnis zur Ausübung des tierärztlichen Berufes bis zu einer Dauer von zwei Jahren erteilt werden. 
 
(2) Die Erlaubnis wird nur widerruflich und befristet erteilt; sie kann auf bestimmte Tätigkeiten und 
Beschäftigungsstellen beschränkt werden. Personen, denen die Erlaubnis erteilt worden ist, haben im 
übrigen die Rechte und Pflichten eines Tierarztes. 
 
 § 10 
 
Auf die Approbation kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde verzichtet 
werden. Ein Verzicht, der unter einer Bedingung erklärt wird, ist unwirksam. 
 
  

§ 11 
 
(1) Eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen Berufes nach § 2 Abs. 2 kann 
auf Antrag Personen erteilt werden, die eine abgeschlossene Ausbildung für den tierärztlichen Beruf 
nachweisen. Satz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Ver-
tragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäi-
sche Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, die einen Ausbil-
dungsnachweis in einem dieser Staaten erworben haben oder einen gleichwertigen Ausbildungsnach-
weis im Sinne des § 4 Absatz 1a Satz 3 vorlegen. § 9a bleibt unberührt. 
 
(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann auf Antrag eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung 
des tierärztlichen Berufs erteilt werden, wenn mit dem Antrag dargelegt wird, dass im Hinblick auf 
die beabsichtigte tierärztlichen Tätigkeit ein besonderes Interesse an der Erteilung der Erlaubnis be-
steht. Die Erlaubnis steht der Erteilung einer Approbation nicht entgegen. 
 
(2) Die Erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen beschränkt werden. Sie 
darf nur widerruflich und nur bis zu einer Gesamtdauer der tierärztlichen Tätigkeit von höchstens vier 
Jahren im Geltungsbereich dieses Gesetzes erteilt oder verlängert werden. Eine weitere Erteilung oder 
Verlängerung der Erlaubnis ist für den Zeitraum möglich, der erforderlich ist, damit der Antragsteller 
eine unverzüglich nach Erteilung der Erlaubnis begonnene Weiterbildung zum Fachtierarzt abschlie-
ßen kann, die innerhalb von vier Jahren aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht beendet 
werden konnte. Die weitere Erteilung oder Verlängerung ist nur zulässig, wenn die Gewähr dafür ge-
geben ist, daß die Weiterbildung innerhalb dieses Zeitraumes abgeschlossen wird; sie darf den Zeit-
raum von drei Jahren nicht überschreiten. 
 
(3) Eine Erlaubnis darf ausnahmsweise über die in Absatz 2 genannten Zweiträume hinaus erteilt oder 
verlängert werden, wenn es im Interesse der tierärztlichen Versorgung liegt oder wenn die Antragstel-
lerin oder der Antragsteller 
 
1. unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt ist, 
2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besitzt, 
3. mit einer oder einem Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes verheiratet ist 

oder eine Lebenspartnerschaft führt, die ihren oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hat, 

4. mit einem Staatsangehörigen eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
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eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-
nes Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entspre-
chenden Rechtanspruch eingeräumt haben, verheiratet ist, der auf Grund der Verordnung EWG 
Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb 
der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 257 S. 2) im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine Tätigkeit 
im lohn- oder Gehaltsverhältnis oder eine selbstständige Tätigkeit ausübt oder 

5. im Besitz einer Einbürgerungszusicherung ist, der Einbürgerung jedoch Hindernisse entgegen-
stehen, die die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht selbst beseitigen kann. 

 
Die Erlaubnis ist auf Antrag zu erteilen, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller 
 
1.  die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5 erfüllt, 
2. die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 oder die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 2 erfüllt, 
3.  Ehegatte eines Unionsbürgers oder unter 21 Jahre altes Kind eines Unionsbürgers ist, dem der 

Unionsbürger Unterhalt gewährt oder der Unionsbürger eine Berufstätigkeit in Deutschland 
ausübt, wobei Bürger eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft 
oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtanspruch 
eingeräumt haben, den Unionsbürgern gleichstehen. 

 
Ehegatten eines Unionsbürgers oder eines den Unionsbürgern nach Satz 2 gleichgestellten Staatsan-
gehörigen, der in Deutschland aufenthaltsberechtigt ist, und dessen Kinder, denen er Unterhalt ge-
währt oder die unterhaltsberechtigt sind, werden den Personen nach Satz 2 gleichgestellt. Absatz 2 
findet auf Personen nach Satz 2 Nr. 3 oder nach Satz 3 keine Anwendung, Die §§ 6, 7, 8, 9a, 10 und 
14 finden auf Erlaubnisse nach den Sätzen 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 
 
(4) Personen, denen eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen Berufes erteilt 
worden ist, haben im übrigen die Rechte und Pflichten eines Tierarztes. 
 

§ 11a 
 
(1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, oder eines Vertragsstaates, dem Deutsch-
land und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich ei-
nen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, die zur Ausübung des tierärztlichen Berufs in 
einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Vertragsstaat, dem Deutschland und 
die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen ent-
sprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, auf Grund einer nach deutschen Rechtsvorschriften 
abgeschlossenen tierärztlichen Ausbildung oder auf Grund eines in der Anlage zu § 4 Abs. 1a Satz 1 
oder in § 4 Abs. 1a Satz 2 oder 3 oder in § 15a genannten tierärztlichen Ausbildungsnachweises be-
rechtigt sind, dürfen als Dienstleistungserbringer im Sinne der Vorschriften des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union vorübergehend und gelegentlich den tierärztlichen Beruf im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben, wenn sie zur Ausübung des tierärztlichen Berufs rechtmä-
ßig in einem der übrigen Mitgliedstaaten niedergelassen sind. Der vorübergehende und gelegentliche 
Charakter der Erbringung von Dienstleistungen wird im Einzelfall beurteilt, insbesondere anhand der 
Dauer, der Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr und der Kontinuität der Dienstleistungserbrin-
gung. Eine Berechtigung nach Satz 1 besteht nicht, wenn die Voraussetzungen einer Rücknahme, ei-
nes Widerrufs oder einer Ruhensanordnung, die sich auf die Tatbestände nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 oder 
Nr. 3 beziehen, vorliegen, eine entsprechende Maßnahme mangels deutscher Berufszulassung jedoch 
nicht erlassen werden kann. 
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(2) Ein Dienstleistungserbringer im Sinne des Absatzes 1 hat, wenn er zur Erbringung von Dienstleis-
tungen erstmals von einem anderen Mitgliedstaat nach Deutschland wechselt, den zuständigen Behör-
den in Deutschland vorher schriftlich Meldung zu erstatten. Diese Meldung ist einmal jährlich zu er-
neuern, wenn der Dienstleistungserbringer beabsichtigt, während des betreffenden Jahres vorüberge-
hend oder gelegentlich Dienstleistungen in Deutschland zu erbringen. Sofern eine vorherige Meldung 
wegen der Dringlichkeit des Tätigwerdens nicht möglich ist, hat die Meldung unverzüglich nach 
Erbringung der Dienstleistung zu erfolgen. Wenn Dienstleistungen erstmals erbracht werden oder sich 
eine wesentliche Änderung gegenüber der in den Dokumenten bescheinigten Situation ergibt, hat der 
Dienstleistungserbringer der zuständigen Behörde folgende Dokumente vorzulegen: 
 
1.  den Nachweis über seine Staatsangehörigkeit, 
2.  eine Bescheinigung darüber, dass er in einem Mitgliedstaat rechtmäßig als Tierarzt niedergelas-

sen ist und dass ihm dieses Berufs zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch 
nicht vorübergehend, untersagt ist und 

3.  seinen Berufsqualifikationsnachweis; 
 
die Bescheinigungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als zwölf Monate sein. Vom Dienstleistungs-
erbringer im Sinne des Absatzes 1 können dabei Informationen über Einzelheiten zu einem Versiche-
rungsschutz oder einer anderen Art des individuellen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Be-
rufshaftpflicht verlangt werden. Die für die Ausübung der Dienstleistung erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache müssen vorliegen. 
  
(3) Der Dienstleistungserbringer hat im Geltungsbereich dieses Gesetzes die Rechte und Pflichten 
eines Tierarztes. Er kann den berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Berufsre-
geln und den geltenden Disziplinarbestimmungen unterworfen werden; zu diesen Bestimmungen ge-
hören etwa Regelungen für die Definition des Berufs, das Führen von Titeln und schwerwiegende 
berufliche Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit 
der Verbraucher. Die zuständigen Behörden können von den zuständigen Behörden des Niederlas-
sungsmitgliedstaats für jede Erbringung einer Dienstleistung alle Informationen über die Rechtmäßig-
keit der Niederlassung und die gute Führung des Dienstleisters anfordern sowie Informationen über 
das Nichtvorliegen strafrechtlicher Sanktionen, einer Rücknahme, eines Widerrufs und einer Anord-
nung des Ruhens der Approbation oder Erlaubnis, über die nicht vorliegende Untersagung der Aus-
übung der Tätigkeit und über das Fehlen von Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder Maßnahmen 
rechtfertigen würden. Die Informationen sind nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG zu übermit-
teln. Die zuständige Behörde unterrichtet unverzüglich die zuständige Behörde des Herkunftsmit-
gliedstaats über das Vorliegen der in Satz 3 genannten Sanktionen oder Maßnahmen, die sich auf die 
Ausübung der von der Richtlinie 2005/36/EG erfassten Tätigkeiten auswirken könnten. Dabei sind die 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. Auf Anforderung der zuständigen 
Behörden eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutsch-
land und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich ei-
nen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, haben die zuständigen Behörden in Deutsch-
land nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG der anfordernden Behörde alle Informationen über die 
Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des Dienstleisters sowie Informationen dar-
über, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen, zu 
übermitteln. 
 
(4) Einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem 
Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertrag-
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lich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
den tierärztlichen Beruf aufgrund einer Approbation als Tierarzt ausübt, sind auf Antrag für Zwecke 
der Dienstleistungserbringung in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum Bescheini-
gungen darüber auszustellen, dass er 
 
1.  in Deutschland rechtmäßig als Tierarzt niedergelassen ist, 
2.  ihm die Ausübung seiner Tätigkeit nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist und 
3.  er über den erforderlichen Berufsqualifikationsnachweis verfügt. 
 
 § 12 
 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Entgelte für tierärztliche Leistungen einschließlich der Preise und Preisspannen für vom Tierarzt 
angewandte Arzneimittel in einer Gebührenordnung zu regeln. Dabei ist den berechtigten Interessen 
der Tierärzte und der zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten Rechnung zu tragen. Die Vorschriften 
der Deutschen Arzneitaxe zu berücksichtigen. 
 
(2) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für das in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannte Gebiet am 3. Oktober 1990 vorgeschriebene Höhe der Vergütungen nach der Gebüh-
renordnung für tierärztliche Leistungen in regelmäßigen Abständen an die wirtschaftliche Entwick-
lung anzupassen. Dabei ist das Verhältnis der für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte 
Gebiet bestimmten Bezugsgröße der Sozialversicherung zu der Bezugsgröße für das Gebiet, in dem 
das Grundgesetz schon vor dem Beitritt gegolten hat, zu berücksichtigen. 
 
(3) Anlage 1 Kapitel X Sachgebiet G Abschnitt III Nr. 1 Buchstabe b des Einigungsvertrages vom 23. 
September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1093) ist nicht mehr anzuwenden. 
 
 § 13 
 
(1) Die Approbation erteilt in den Fällen des § 4 Abs. 1 die zuständige Behörde des Landes, in dem 
der Antragsteller die Tierärztliche Prüfung oder in den Fällen des § 15 Abs. 6 die Tierärztliche Haupt-
prüfung abgelegt hat. 
 
(2) Die Entscheidungen nach § 4 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 1a, 2, 2a, 3 oder Abs. 6 Satz 3 und nach den 
§§ 11 und 15a trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der tierärztliche Beruf ausgeübt wer-
den soll. Die Entscheidungen nach den § 4 Absatz 1c Satz 2, §§ 6 bis 8 trifft die zuständige Behörde 
des Landes, in dem der tierärztliche Beruf ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. Sie über-
mittelt die Informationen nach § 11a Abs. 3 Satz 7. Satz 2 gilt entsprechend für die Entgegennahme 
der Verzichtserklärung nach § 10. 
 
(3) Die Entscheidungen nach § 9a und die Übermittlung der Unterlagen nach § 4 Absatz 1c Satz 5 
trifft die zuständige Behörde des Landes, das nach den Absätzen 1 oder 2 für die Erteilung der Appro-
bation zuständig ist. 
 
(4) Die Meldung nach § 11a Abs. 2 und § 4 Absatz 1c Satz 2 nimmt die zuständige Behörde des Lan-
des entgegen, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll oder erbracht worden ist. Die Informati-
onsanforderungen nach § 11a Abs. 3 Satz 3 und die Unterrichtung des Herkunftsmitgliedstaats nach § 
11a Abs. 3 Satz 5 erfolgt durch die zuständige Behörde des Landes, in dem die Dienstleistung er-
bracht wird oder erbracht worden ist. Sind von den Ländern hierfür gemeinsame Stellen eingerichtet 
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worden, so legen die Länder die zuständigen Stellen fest. Die Bescheinigungen nach § 11a Abs. 4 
stellt die zuständige Behörde des Landes aus, in dem der Antragsteller den tierärztlichen Beruf ausübt. 
 
(5) Die Entscheidungen über die Erteilung oder Versagung einer Approbation nach § 4 Abs. 1a, 2, 2a 
oder 3 sowie über die Rücknahme einer nach diesen Vorschriften erteilten Approbation nach § 6 Abs. 
1 oder § 7 Abs. 1 Satz 2 sollen nur im Benehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz getroffen werden. 
 
(6) Die Landesregierung bestimmt die zur Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden und 
Stellen. 
 
(7) Wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ein anderer Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ein Vertragsstaat dem Deutschland und die Europäische 
Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechts-
anspruch eingeräumt haben, zur Erleichterung der Anwendung von Titel III Kapitel III der Richtlinie 
2005/36/EG eine Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats verlangt, dass die in Deutschland ausge-
stellten Nachweise über die geforderten Ausbildungsvoraussetzungen den in der Richtlinie 
2005/36/EG verlangten Nachweisen entsprechen, erteilt diese Bescheinigung das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
 
(8) Soweit die in Deutschland zuständigen Stellen Informationen nach Anhang VII Nr. 1 Buchstabe d 
der Richtlinie 2005/36/EG an die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats zu übermitteln 
haben, hat dies binnen zwei Monaten zu erfolgen. 
 
 § 14 
 
Wer den tierärztlichen Beruf ausübt, solange durch vollziehbare Verfügung das Ruhen der Approbati-
on angeordnet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 § 15 
 
(1) Eine Approbation oder Bestallung, die am 1. Juni 1975 im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur 
Ausübung des tierärztlichen Berufs berechtigt, und eine Approbation, die nach § 1 der Tierärzteord-
nung für das Saarland vom 5. Dezember 1947 (Amtsblatt des Saarlandes 1948 S. 196) erteilt worden 
ist, gelten als Approbation i. S. dieses Gesetzes. 
 
(2) Abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 4 sind für Antragsteller, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
tierärztliche Vorprüfung bestanden haben, die bisherigen Vorschriften über die tierärztliche Ausbil-
dung und Prüfung anzuwenden. 
 
(3) Eine Erlaubnis, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in seinem Geltungsbereich zur Ausübung des 
tierärztlichen Berufs berechtigt, gilt mit ihrem bisherigen Inhalt als Erlaubnis im Sinne  des § 2 Abs.2. 
 
(4) Eine Approbation oder Bestallung, die bis zum Wirksamwerden des Beitritts in dem in Art. 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet zur Ausübung des tierärztlichen Berufs berechtigt, gilt als Ap-
probation im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(5) Eine bis zum Wirksamwerden des Beitritts gültige Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des 
tierärztlichen Berufes und eine bis zum Wirksamwerden des Beitritts in dem in Art. 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet gültige befristete schriftliche Erlaubnis zur Ausübung des tierärztlichen 
Berufs gemäß § 12 Abs. 2 der Anordnung über die Approbation als Tierarzt vom 3. Juli 1974 (BGBl. I 
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Nr. 35 S. 337) gelten mit ihrem bisherigen Inhalt als Erlaubnis i. S. des § 2 Abs. 2. 
 
(6) Studierende der Veterinärmedizin, die nach dem Wirksamwerden des Beitritts ein vorher begon-
nenes Studium der Veterinärmedizin an Universitäten des in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Gebietes fortsetzen, schließen die Ausbildung nach den dort bis zum Wirksamwerden des Beitritts 
geltenden Vorschriften ab. Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung steht dem Abschluss des Stu-
diums der Veterinärmedizin durch die bestandene Tierärztliche Prüfung nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 gleich. 
Für Studierende, die das Studium der Veterinärmedizin nach dem Wirksamwerden des Beitritts auf-
nehmen, gelten die Vorschriften der Approbationsordnung für Tierärzte vom Beginn dieses Studiums 
an. 
 
 § 15a 
 
(1) Antragstellern, die die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 erfüllen und eine Appro-
bation als Tierarzt auf Grund der Vorlage eines vor den in der Anlage zu § 4 Abs. 1a Satz 1 aufgeführ-
ten Stichtagen ausgestellten tierärztlichen Ausbildungsnachweises eines der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder eines vor dem 1. Januar 1993 ausgestellten tierärztlichen Ausbildungs-
nachweises eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland 
und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, bean-
tragen und dieser nicht allen Mindestanforderungen der tierärztlichen Ausbildung nach Artikel 38 
der Richtlinie 2005/36/EG genügt, ist die Approbation als Tierarzt zu erteilen, sofern der zuständigen 
Behörde eine Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats vorgelegt wird, aus der sich ergibt, dass der 
Antragsteller während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre 
ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den tierärztlichen Beruf ausgeübt hat. 
  

(2) Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise 
 
1.  von der früheren Tschechoslowakei verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Tier-

arztes gestatten oder aus denen hervorgeht, dass die Ausbildung im Falle der Tschechischen 
Republik und der Slowakei vor dem 1. Januar 1993 aufgenommen wurde oder 

2.  von der früheren Sowjetunion verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Tierarztes 
gestatten oder aus denen hervorgeht, dass die Ausbildung im Falle Lettlands vor dem 21. Au-
gust 1991, im Falle Litauens vor dem 11. März 1990 aufgenommen wurde oder 

3.  vom früheren Jugoslawien verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Tierarztes ges-
tatten oder aus denen hervorgeht, dass die Ausbildung im Falle Sloweniens vor dem 25. Juni 
1991 aufgenommen wurde, 

 
ist die Approbation als Tierarzt zu erteilen, wenn die zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaaten 
bescheinigen, dass diese Ausbildungsnachweise hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des Berufs 
des Tierarztes in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche Rechtsgültigkeit haben wie die von ihnen verliehe-
nen Ausbildungsnachweise und eine von der gleichen Behörde ausgestellte Bescheinigung darüber 
vorlegt wird, dass der Antragsteller in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens 
drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den tierärztlichen Beruf in ihrem Hoheitsgebiet 
ausgeübt hat. 
 
(3) Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise von der früheren 
Sowjetunion verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Tierarztes gestatten oder aus denen 
hervorgeht, dass die Ausbildung im Falle Estlands vor dem 20. August 1991 aufgenommen wurde, ist 
die Approbation als Tierarzt zu erteilen, wenn die zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats be-
scheinigen, dass diese Ausbildungsnachweise hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des Berufs 
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des Tierarztes in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche Rechtsgültigkeit haben wie die von ihnen verliehe-
nen Ausbildungsnachweise und eine von der gleichen Behörde ausgestellte Bescheinigung darüber 
vorgelegt wird, dass der Antragsteller in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindes-
tens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den tierärztlichen Beruf in ihrem Hoheits-
gebiet ausgeübt hat. Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise von 
Estland vor dem 1. Mai 2004 verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Tierarztes gestatten 
oder aus denen hervorgeht, dass die Ausbildung in Estland vor dem 1. Mai 2004 aufgenommen wur-
de, ist die Approbation als Tierarzt zu erteilen, wenn ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, 
dass der Antragsteller in den sieben Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens fünf Jahre 
ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den tierärztlichen Beruf in Estland ausgeübt hat. 
   

§ 16 
- aufgehoben - 
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Anlage  

(zu § 4 Abs. 1a Satz 1, 2 und 3)  
 

Tierärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum 
 

Land Ausbildungsnachweis Ausstellende Stelle  Zusätzliche 
Bescheini-
gung 

Stichtag 

Belgiё/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts/Diplôme 
de docteur en médecine 
vétérinaire 
 

De universiteiten/Les 
universités 
 
De bevoegde 
Examen-commissie 
van de Vlaamse 
Gemeenschap/ 
Le Jury compétent 
d'enseignement 
de la Communauté 
française 

 21. Dezember 
1980 
 

България 
 

Диплома за висше образование 
на образователно-квалификац- 
ионна степен магистър по 
спец- 
иалност Ветеринарна 
медицина с професионална 
квалификация Ветеринарен 
лекар 

— Лесотехнически 
университет — 
Факултет по ветер- 
инарна медицина 
— Тракийски 
универс-итет — 
Факултет по 
ветеринарна медиц- 
ина 

 1. Januar 2007 
 

Česká repub-
lika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu veterinární 
lékařství (doktor veterinární 
medicíny, MVDr.) 
 
Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu veterinární 
hygiena a ekologie (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta 
univerzity v 
České republice 
 

 1. Mai 2004 
 

Danmark Bevis for bestået kandidatek-
samen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- 
og Landbohøjskole 

 21. Dezember 
1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmedit-
siini 
õppekava 

Eesti Põllumajan-
dusülikool 

 1. Mai 2004 
 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής 
 

Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και  
Θεσσαλίας 

 1. Januar 1981 
 

España Título de Licenciado en Veteri-
naria 
 

Ministerio de 
Educación y Cultura 
 
El rector de una 
universidad 

 1. Januar 1986 
 

France Diplôme d'Etat de docteur 
vétérinaire 

  21. Dezember 
1980 
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Ireland Diploma of Bachelor in/of Vet-
erinary Medicine (MVB) 
 
Diploma of Membership of the 
Royal College of Veterinary 
Surgeons (MRCVS) 

  21. Dezember 
1980 
 

Island die in einem anderen Staat, für 
den diese Richtlinie gilt, aus-
gestellten und im vorliegenden 
Artikel aufgeführten Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise, zu-
sammen mit einer Bescheinigung 
über den Abschluss einer prakti-
schen Ausbildung, ausgestellt 
von den zuständigen Behörden 

   

Italia Diploma di laurea in medicina 
veterinaria 
 

Università 
 

Diploma di 
abilitazione 
all'esercizio 
della 
medicina 
veterinaria 

1. Januar 1985 
 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Kτηνιάτρου 

Κτηνιατρικό 
Συµβούλιο 

 1. Mai 2004 
 

Latvija Veterinārārsta diploms 
 

Latvijas Lauk-
saimniecības Univer-
sitāte 

 1. Mai 2004 
 

Liechtenstein die in einem anderen Staat, für 
den diese Richtlinie gilt, aus-
gestellten und in diesem Artikel 
aufgeführten Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstigen 
Befähigungsnachweise, zu-
sammen mit einer Bescheinigung 
über den Abschluss einer prakti-
schen Ausbildung, ausgestellt 
von den zuständigen Behörden 

   

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (vet-
erinarijos gydytojo (DVM)) 

Lietuvos Veterinarijos 
Akademija 

 1. Mai 2004 
 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en 
médecine vétérinaire 

Jury d'examen d'Etat  21. Dezember 
1980 

Magyarország Állatorvos doktor oklevél — 
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi 
Kar 

 1. Mai 2004 
 

Malta Liëenzja ta' Kirurgu Veterinarju 
 

Kunsill tal-Kirurāi 
Veterinarji 

 1. Mai 2004 
 

Nederland Getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd diergeneeskun-
dig/veeartsenijkundig 
examen 

  21. Dezember 
1980 
 

Norwegen "eksamensbevis utsted av Norges 
veterinærhøgskole for bestått 
veterinærmedisinsk embetseksa-
men" (Diplom über den Grad 
cand. med. vet.), ausgestellt von 
der norwegischen Hochschule 
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für Veterinärmedizin 
Österreich - Diplom-Tierarzt 

- Magister medicinae veterinariae 
 

Universität 
 

- Doktor der 
Veterinär-
medizin 

- Doctor 
medicinae 
veterinariae 

-  Fachtierarzt 

1. Januar 1994 
 

Polska Dyplom lekarza weterynarii 
 

1. Szkoła GłównaGo-
spodarstwa Wie-
jskiego w War-
szawie 

2. Akademia Rolnicza 
we Wrocławiu 

3. Akademia Rolnicza 
w Lublinie 

4. Uniwersytet 
Warmińsko-
Mazurski w 
Olsztynie 

 1. Mai 2004 
 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina veterinária 

Universidade 
 

 1. Januar 1986 
 

România 
 

Diplomă de licenŃă de 
doctor medic veterinar 

UniversităŃi 
 

 1. Januar 2007 
 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov „doktor veteri-
narske medicine/doktorica vet-
erinarske medicine“ 

Univerza 
 

Spričevalo o 
opravljenem 
državnem 
izpitu s po-
dročja veteri-
narstva 

1. Mai 2004 
 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „doktor 
veterinárskej medicíny“ 
(„MVDr.“) 

Univerzita veterinár-
skeho lekárstva 

 1. Mai 2004 
 

Suomi/ 
Finnland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin 
tutkinto/ 
Veterinärmedicine licentiatex-
amen 

Helsingin 
yliopisto/Helsingfors 
universitet 

 1. Januar 1994 
 

Sverige Veterinärexamen 
 

Sveriges Lantbruk-
suniversitet 

 1. Januar 1994 
 

United King-
dom 

1. Bachelor of Veterinary Sci-
ence (BVSc) 
2. Bachelor of Veterinary Sci-
ence (BVSc) 
3. Bachelor of Veterinary Medi-
cine (BvetMB) 
4. Bachelor of Veterinary Medi-
cine and Surgery (BVM&S) 
5. Bachelor of Veterinary Medi-
cine and Surgery (BVM&S) 
6. Bachelor of Veterinary Medi-
cine (BvetMed) 

1. University of Bris-
tol 

2. University of Liv-
erpool 

3. University of Cam-
bridge 

4. University of Edin-
burgh 

5. University of Glas-
gow 

6. University of Lon-
don 

 21. Dezember 
1980 
 

 
 




